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Heutiger Vortrag

• Notare, Rechtsanwälte, Rechtsbeistände, Buchhalter, 
Wirtschaftsprüfer

• Portugiesische Steueridentifikationsnummer

• Immobilienmakler – Neue Rechtslage!

• Amtliche Unterlagen und Pflichtdokumente

• Anstehende Änderungen im Steuerrecht!

• Der Kaufvertrag

• Pflichthandlungen nach dem Kauf
– Neu: Gewinnsteuer bei Nichtresidenten!

• Baurecht

• Kauf durch eine Gesellschaft – Neues GmbH-Recht!

• Andere Erwerbsarten

• Dingliche Rechte an Grundstücken

• Überlassung von Immobilien auf Zeit



Notare, Rechtsanwälte, 

Rechtsbeistände, Buchhalter, 

Wirtschaftsprüfer

• Rechtsanwalt - Advogado:

Seit 01. Januar 2009 „Quasi-Notare“

• Notar - Notário:

Beurkundungsfunktion

• Rechtsbeistand - Solicitador

• Vollstreckungsorgan - Solicitador de Execução

• Buchhalter - Técnico Oficial de Contas

• Wirtschaftsprüfer - Revisor Oficial de Contas



Europäischer Anwalt

Anwalt, der sich in einem Mitgliedstaat 

niederlässt, seine Ausbildung aber in einem 

anderen Mitgliedstaat absolviert hat

Erfordert: Einvernehmensanwalt



Steueridentifikationsnummer

• Eingeführt 1979

• Lebenslang gültig

• Bleibt über den Tod hinaus erhalten

• Identifikation in der Notar- und 

Behördenpraxis

• Seit 1999 Vergabe mittels 

Computerprogramm

• Keine Steuerkarten mehr?



Steuernummer

Resident

• jemand, der sich in 

Portugal über 183 Tage 

im Jahr faktisch aufhält

• unbegrenzt 

steuerpflichtig:

in Portugal muss sein 

gesamtes 

Welteinkommen 

versteuert werden

Nichtresident

• jemand, der sich weniger 

als 183 Tage im Jahr in 

Portugal aufhält

• Bestellung eines 

steuerlichen Vertreters



Rechtmäßigkeit der Bestellung 

eines Steuervertreters
Urteil des EuGH vom 05. Mai 2011, C-267/09

• Verstoß gegen den freien Kapitalverkehr:

Geeignet, Person davon abzuhalten, in Portugal 
Kapital zu investieren

• Allgemeiner Verweis auf Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung kein ausreichender 
Rechtfertigungsgrund

• Kann Mängel der zwischenstaatlichen 
Auskunftserteilung nicht beheben

• Ausreichend: Verpflichtung zur Mitteilung der 
Adresse im Ausland



Anweisung an die Finanzämter 

vom 20.05.2011



Immobilienmakler

• Immobilienmaklergesellschaft:

Empresa de mediação imobiliária

• Makler/Agent:

Angariador imobiliário

• Überwachung der Tätigkeit durch das Institut 

für Bau- und Immobilien – InCI, I.P.

• Registrierung und entsprechende Lizenzen

• Maklerzulassungsnummer



Rechtslage bis 30. Juni 2011

• Gesetz findet immer auf ausländische 

Makler Anwendung, wenn Immobilien in 

Portugal vermittelt werden

• Nur: Sociedade de Mediação Imobiliária, 

Limitada oder S.A.

• Nur Maklertätigkeit!

• Auch Agenten dürfen keiner anderen 

Tätigkeit nachgehen!



Rechtslage ab 01. Juli 2011
• Gesetz findet auf ausländische Makler 

Anwendung, wenn (1) Immobilien in Portugal 
und (2) Bezug zu einem in Portugal 
ansässigen Kunden oder Werbung in 
Portugal stattfindet

• Natürliche Personen oder juristische 
Personen (auch aus der EU und der EWG). 
Englische Dokumente müssen nicht 
übersetzt werden.

• Auch z.B. Hausverwaltung und Vermietung

• Agenten dürfen andere Berufe ausüben

• Pflicht zur Bezeichnung als „Mediação 
Imobiliária“  bleibt



Rechtslage ab 01. Juli 2011
• Online-Antrag beim InCI, nach 20 Tagen 

stillschweigende Genehmigung

• Automatische Verlängerung der 
Genehmigung

• Neues Tätigkeitsverbot: Keine 
Wertbegutachtung

• Zweitbüros müssen angezeigt werden

• Internetseite des InCI: Veröffentlichung 
aller Ordnungswidrigkeiten, Widerruf von 
Genehmigungen u.a.



Form und Inhalt des 

Maklervertrages

• Schriftform

• Bei Standardverträgen: Zusendung des 

Vertragsentwurfes an das 

Verbraucherinstitut

• Klare Regeln zu Auftrag, Vergütung und 

Haftpflichtversicherung

• Fehlerfolge: Nichtigkeit, auf die sich der 

Makler nicht berufen kann



Amtliche Unterlagen und 

Pflichtdokumente

1. Steueridentifikationsnummern der 

Vertragsparteien

2. Identifikationsdokumente der 

Vertragsparteien (Achtung: Schweizer)

3. Vollmacht (procuração)



Grundbuchauszug

Grundbuchauszug

Grundbuchauszug.pdf


Katasterauszug

Katasterauszug ländliches Grundstück

Katasterauszug ländlich.pdf


Katasterauszug

Katasterauszug städtisches Grundstück

Katasterauszug städtisch.pdf


Nutzungsbescheinigung



Befreiung



Technische Wohnungsbescheinigung 



Energiezertifikat



Amtliche Unterlagen und 

Pflichtdokumente

9. Erschließungsbescheinigung der 

Gemeinde bei Wohnsiedlungen 

(loteamentos)

• Nach März 1992

10. Besonderheiten beim Denkmalschutz



Achtung

• Kauf eines ländlichen Grundstücks durch 

mehrere Personen

Gilt auch bei Ehegatten, die im deutschen 

gesetzlichen Güterstand verheiratet sind

• Belastung mit einer Hypothek

Löschungsbewilligung

• Beteiligung Minderjähriger



Grunderwerbsteuer

• Nachweis des Finanzamtes erforderlich, 

dass Grunderwerbsteuer entrichtet wurde 

bzw. Verkauf von Grunderwerbsteuer 

befreit ist

• Neue Steuersätze seit 01. Januar 2011

• Zeitpunkt der Errichtung



Höhe der Steuer

• Ländliche Grundstücke: Steuersatz 5 %

• Städtische Anwesen: abhängig von Lage 

des Grundstücks, dem Grundstückswert 

und der Art der Nutzung

• Kauf durch sog. Offshore-Gesellschaften:

Gesellschaft hat ihren Sitz in steuerlich 

begünstigten Gebieten

Steuersatz 8 %

Beliebt: Delaware, USA



Die Stempelsteuer

• Vom 24. Dezember 1660

• Besteuerung bestimmter 

Rechtshandlungen und Situationen

• 0,8 % des Kaufpreises bzw. des beim 

Finanzamt registrierten Wertes, 

entscheidend ist der höhere Wert

• Zeitpunkt der Errichtung, je nach 

Vertragstyp



Die Grundsteuer

• Fälligkeit der Grundsteuer im April

• Höhe richtet sich nach Einheitswert

• Einheitswert abhängig von Lage, Qualität, Baukosten, 

Grundstücksfläche, Nutzungsart und Alter

• Höhe:

– Ländliche Grundstücke: 0,8 %

– Neubewertete städtische Grundstücke: 0,2 – 0,4 %

– Noch nicht neu bewertete Grundstücke: 0,4 – 0,7 %



Anstehendes Änderungen im 

Steuerrecht

„Rettungsplan“

Ziel der Reformen:

1. Bekämpfung der Verschuldung der 

portugiesischen Familienhaushalte

2. Ankurbelung des portugiesischen 

Mietmarktes

3. Ankurbelung der Immobilienwirtschaft



Umsetzungen bis Ende 2011

• Drastische Reduzierung der Absetzbarkeit 
von Darlehensraten und Kreditzinsen

• Abschaffung bzw. drastische Reduzierung 
der Grundsteuerbefreiung

• Überprüfung der geltenden Regelungen 
zur Neubewertung von Immobilien zwecks 
Ermittlung neuer Einheitswerte

• Neubewertung aller städtischen und
ländlichen Immobilien



Umsetzungen bis Ende 2011

• Erstellung von „ statistischen Methoden“ 
zwecks automatischer Aktualisierung der 
Immobilienbewertungen

• Reduzierung der Grunderwerbsteuer

• Vorschläge zur Änderung des Mietrechts 
(Stärkung der Rechte des Vermieters)

• Vereinfachung der Verfahren auf 
Genehmigung von Renovierungsarbeiten, 
auch im vertraglichen Verhältnis zwischen 
Mieter und Vermieter



Weitere Änderungen

Bis Ende 2011:
– Beschleunigung der Gerichtsverfahren

– Neues Schiedsgerichtsgesetz

– Reduzierung der Absetzbarkeit von Arzt- und 
Medikamentenrechnungen und privater 
Versicherungskosten um 2/3

– MWst.-Satz von 23 % bleibt bis 2013

– Erhöhung der MWst. auf Strom und Gas (z.Z. 6 %)

– Abschaffung von Mehrwertsteuerbefreiungen

– Erhöhung der Kfz-Einfuhrsteuer und der Tabaksteuer

– Überprüfung aller Steuerbegünstigungen

– Änderung des Insolvenzrechts



Weitere Änderungen

Im Jahr 2012:

Reform des Arbeits- und Sozialrechts: 

Reduzierung der Abfindungen der 

Arbeitnehmer bei Kündigung, 

Vereinfachung der Kündigung durch den 

Arbeitgeber bei „fehlender Anpassung des 

Arbeitnehmers“ u.a.



Der Kaufvorvertrag

• Vereinbarung über die Verpflichtung demnächst den 
Kaufendvertrag (eigentlicher Kaufvertrag) 
abzuschließen

• Gesetzlich ausdrücklich vorgesehen

• Sicherung des Erwerbs

• Eintragung ins Grundbuch möglich

• Kaufvorvertrag mit dinglicher Wirkung

• Vertragsparteien

• Gestaltung (Form und Nutzungsbescheinigung)

• Anzahlung und Reugeld

• Schuldhafte Nichterfüllung

• Vollstreckungsklausel



Kaufendvertrag und 

Eigentumserwerb
• Durch den formwirksam geschlossenen 

Kaufvertrag wird das Eigentum erworben!

• Eintragung in das Grundbuch deklaratorisch 
und keine Voraussetzung für den 
Eigentumserwerb

• Eintragung stellt sicher, dass das gleiche 
Grundstück nicht nachträglich an weitere 
Personen veräußert wird

• Auf die absolute Wirkung kann sich nur 
derjenige berufen, der sein Recht zuerst zur 
Eintragung gebracht hat.



Vorkaufsrecht Grundstücksnachbar

• Voraussetzungen:
Nachbarschaft

Gesamtfläche unterhalb Landwirtschaftseinheit (z.B. 5 ha 
in der Algarve für ein unbewässertes Grundstück)

Grundstück des Vorkaufsberechtigten darf nicht größer als 
Landwirtschaftseinheit sein

Keine Bebauung oder Baugenehmigung 
(landwirtschaftlicher Zweck)

Käufer ist nicht bereits Nachbar

• Weitere Vorkaufsrechte:
z.B. Mieter und Mitinhaber



Finanzierung des Immobilienkaufs

• Höhe der Darlehenssumme abhängig von:
– Kreditlaufzeit

– Art des Zinses

• Laufzeit des Darlehens

• Zinsart:
– Üblich ist ein variabler Zinssatz, der indexiert ist, 

d.h. an den Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 
gebunden ist

– Anpassung jede 3, 6 oder 12 Monate möglich, 
üblich sind 6 Monate

– Hinzu kommt: Spread (Gewinn der Bank)



Sicherheiten

• Die Hypothek (hipoteca):

– Einführung

– Arten von Hypotheken

– Umfang der Hypothek

– Erlöschen der Hypothek

– Vorrangige Forderungen

• Die Bürgschaft (fiança)



Pflichthandlungen des Verkäufers 

nach dem Kauf

• Einkommensteuererklärung hinsichtlich 

des erzielten Veräußerungsgewinns

• Anschaffungspreis  Verkaufspreis



Berechnung der Steuer

Resident
170.000,00 €

X

50 %

=

85.000,00 € (zu versteuernder Gewinn)

Steuer:

85.000,00 €

X

42 % (Steuersatz 2010, progressiv)

=

35.700,00 €

-

7.246,18 € (Abzug)

=

28.453,82 € (zu zahlende Steuer)



Berechnung der Steuer

Nichtresident

170.000,00 € (zu versteuernde Gewinn)

X

25 % (Steuersatz)

=

42.500,00 € (zu zahlende Steuer)



Europarechtswidrigkeit der 

portugiesischen Regelung

• EuGH!

• Finanzdirektion hat am 11.01.2011 eine 

Steuerbescheid des Finanzamtes Lagoa 

im Gerichtsverfahren aufgehoben.

• Reinvestitionen



Baurecht (Juni 2010)

• Genehmigung (licença) und Voranzeige 

(comunicação prévia)

• Genehmigungsbedürftigkeit

• Genehmigungsfähigkeit

• Nutzungserlaubnis (autorização de 

utilização)

• Exkurs: Werkvertragsrecht



Kauf unter Beteiligung von 

Gesellschaften

• Mindestkapital für Limitadas abgeschafft

• Vorteile



Eigentumserwerb auf sonstige 

Weise
• Schenkung (contrato de doação)

• Vererbung (herança)

• Ersitzung (usucapião)

• Tausch (permuta)

• Zuwachs (acessão industrial imobiliária)



Vererbung

• Anwendung deutschen Rechts

• Checkliste:

– Vermögensverzeichnis

– Überprüfung des Grundbuches

– Schenkung unter Lebenden

– Vollmachten (procurações)

– Prüfung der Erbsituation

– Vermächtnis



Dingliche Rechte an Grundstücken

• Hypothek (hipoteca)

• Erbbaurecht (direito de superficie)

• Nießbrauch (usufruto)

• Wohnungsrecht (direito de uso e 

habitação)

• Grunddienstbarkeit (servidão predial)



Überlassung von Immobilien auf 

Zeit

• Miete

• Pacht von ländlichen Grundstücken 

(arrendamento rural)



Bitte stellen Sie Ihre Fragen!

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


